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Seit 2009 ist es möglich, anstelle der Aus-
bildung an Berufsfachschulen die primäre
Berufsqualifikation in einem Gesundheits-
beruf an einer Hochschule zu erwerben.
Entsprechende Modellstudiengänge kön-
nen befristet bis zum 31.12.2017 durchge-
führt werden. Über den Fortbestand der
hochschulischen Ausbildung wird der Bun-
destag auf der Grundlage des Evaluations-
berichts des BMG entscheiden. Dieser Eva-
luationsbericht liegt nun vor.
Mit der PressemitteilungNr. 34 vom17. Au-
gust 2016 teilte das Bundesministerium
für Gesundheit mit, dass das Bundeskabi-
nett seinem Bericht über die Ergebnisse
der Modellvorhaben zur Einführung einer
„Modellklausel in die Berufsgesetze der
Hebammen, Logopäden, Physiotherapeu-
ten und Ergotherapeuten“ zugestimmt
hat. Darin wird vorsichtig ausgeführt, dass
die dauerhafte Einrichtung primärqualifi-
zierender Studiengänge für die Gesund-
heitsberufe möglich und wünschenswert
sei. Die Mehrheit der evaluierten Einrich-
tungen favorisiere zudem eine Teilakade-
misierung und damit die Beibehaltung der
Ausbildung an den Berufsfachschulen. Auf-
grund der noch unzureichenden Datenlage
solle die zum 31. Dezember 2017 befristete
Modellklausel um 10 Jahre verlängert und
dadurch die neuen Studiengängeweiterhin
und mit zusätzlichen Schwerpunkten wis-
senschaftlich begleitet werden. Ferner
sollen Möglichkeiten, die Modellausbil-
dungen stärker an die hochschulischen Ge-
gebenheiten anzupassen, erprobt werden.
Nun will der Bundestag noch in diesem
Jahr entscheiden, ob und wie diese Emp-
fehlungen in der Gesetzgebung ihren Nie-
derschlag finden sollen.

Kommentar von Prof. Dr. Udo Wolf,
Studiengangsleiter Physiotherapie,
Hochschule Fulda

Chronifizieren die Kinderkrankhei-
ten der Modellstudiengänge oder
werden sie geheilt?
Wenngleich sich die Hochschulen, die Mo-
dellstudiengänge durchführen, weitrei-
chendere Entscheidungen wünschen, so

ist der Kabinettsbeschluss im Lichte des
vollständigen Berichts des BMG doch
nachvollziehbar. Da die Länderberichte
teils so kritisch formuliert sind, kann das
BMG in seinem Bericht bezüglich der Vor-
und Nachteile der hochschulischen Ausbil-
dung konstatieren: „Valide Aussagen dazu,
ob akademische Qualifikationen langfris-
tig mehr Vor- oder Nachteile aufweisen,
können mangels entsprechender Daten
zurzeit nicht getroffen werden“. Dies ist
eine hilfreiche Begründung für den Ge-
setzgeber, die Entscheidung über die Aka-
demisierung der Gesundheitsberufe und
die damit verbundenen Änderungen der
Berufsgesetze erst einmal zu vertagen.
Aber womöglich ist der Gesetzgeber mit
seinen Richtlinien über die wissenschaftli-
che Begleitung und Auswertung von Mo-
dellvorhaben vom 16. November 2009 mit
dem dort formulierten Anspruch über das
Ziel hinausgeschossen. Welcher Akademi-
sierungsprozess eines Berufsbildes wurde
je von Daten abhängig gemacht, die vorab
den Mehrwert eines Studiums belegen
mussten?
Wenn es in den übrigen Ländern der euro-
päischen Gemeinschaft und darüber hi-
naus selbstverständlich ist, dass die Ausbil-
dung von Physiotherapeuten an den
Hochschulen stattfindet und der Nutzen
dort nicht infrage gestellt wird, warum
soll es dann nur in Deutschland anders
sein? Warum tut man sich überhaupt so
schwer damit, wenn ohnehin nur eine Tei-
lakademisierung angestrebt wird? Eine
derart verzagte Vorgehensweise und büro-
kratische Hinterfragung vor einer Ent-
scheidung des Gesetzgebers lässt nur da-
rauf schließen, dass die berufspolitische
Lobbyarbeit gegen die Akademisierung
der Gesundheitsberufe massiv ist. Als jüng-
stes Beispiel seien hierzu die Stellungnah-
men der Kassenärztlichen Vereinigungen
zur Blankoverordnung angeführt.
Ob es dem Gesetzgeber mit der Akademi-
sierung der Gesundheitsberufe wirklich
ernst ist, lässt sich bereits jetzt am Gesetz-
gebungsverfahren ablesen, das über die
Fortführung der Modellstudiengänge
oder deren Überführung in reguläre Stu-
diengänge ab 2018 entscheiden wird: Ein
neues Berufsgesetz ist nicht zu erwarten,
die Verlängerung der Modellklausel um
5 Jahre gilt als sehr wahrscheinlich. Und
leider zeigen die beiden zurzeit kursieren-
den Gesetzesentwürfe auch, dass es offen-
bar nicht darum geht, „Möglichkeiten, die
Modellausbildungen stärker an die hoch-
schulischen Gegebenheiten anzupassen“,
zu erproben. Denn wenn man – wie im
Entwurf formuliert – die Anzahl der im

Rahmen der praktischen Examensprü-
fung zu demonstrierenden Techniken von
3 auf 4 erhöhen will, so stellt dies eine
Nachbesserung im Geiste der alten Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung (APrv)
dar und ignoriert moderne hochschuldi-
daktische Konzepte völlig. Sollen im Teil
A der APrV die Stundenzahlen und der Fä-
cherkanon weiter präzisiert werden, so
erscheint dies regelrecht grotesk, wenn
ausgerechnet in diesem Teil der Ordnung
die Hochschulen angeblich von den Vor-
schriften abweichen dürfen. Betrachtete
man zudem die betroffenen Fächer, ge-
winnt man den Eindruck, dass hier eher
den wirtschaftlichen Interessen privater
Weiterbildungsträger als den von den
Hochschulen benannten Problemen Rech-
nung getragen werden soll.
Dabei sind die Probleme klar benannt, der
Handlungsbedarf ist offensichtlich und
die Lösungsvorschläge liegen auf dem
Tisch: Die Prüfungsausschüsse müssen
nach den Vorgaben der Allgemeinen Be-
stimmungen für Bachelor- und Master-
Studiengänge der Hochschulen besetzt
werden und dementsprechend arbeiten
können. Prüfungen sollten kumulativ er-
folgen können, sodass nur ein Teil des
Staatsexamens im Rahmen der Modul-
prüfungen des letzten Semesters stattfin-
den muss. Die Aufsicht der Behörden über
die Ausbildung und das Staatsexamen ist
im Bewusstsein der an Hochschulen vor-
handenen Expertise in Sachen Prüfungen
neu zu definieren. Vor allem aber muss
der Workload eines Bachelor-Studiums
mit gleichzeitiger Berufszulassung dem
Workload eines wirklichen Studiums an-
geglichen werden. Hierzu sollte die Aus-
bildungs- bzw. Studiendauer bis zu 4 Jah-
re betragen können.
Notwendigerweise müssen für die fach-
schulische Ausbildung die Lehrinhalte
mit Creditpoints anstelle von Unterrichts-
stunden quantifiziert werden. Die prakti-
sche Ausbildung sollte ebenfalls mit Cre-
ditpoints ausgewiesen werden, darüber
hinaus aber nur festlegen, wie groß der
Anteil der Ausbildung mindestens in am-
bulanten sowie stationären Einrichtungen
sein muss. Unter dieser Vorgabe sollte da-
rüber hinaus lediglich sichergestellt wer-
den, dass ein zu definierender Anteil (z. B.
mindestens zwei Drittel) der praktischen
Lehre in den Hauptanwendungsbereichen
der Physiotherapie stattfindet. Die Liste
konstruktiver Vorschläge ist lang ...
Was jedoch bis jetzt für das Gesetzge-
bungsverfahren im Entwurf vorliegt, ist al-
lenfalls ein peinlich schlecht vorbereitetes
Stückwerk. Es verwundert daher nicht,
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dass an den Hochschulen zunehmend die
Enttäuschung über die Empfehlung des
BMG demÄrger über den vorliegenden Ge-
setzesentwurf weicht. Dabei wäre die zeit-
nahe Entlastung aller beteiligten Akteure
dringend vonnöten, da die Hauptleidtra-
genden der fehlenden Harmonisierung
zwischen den Bestimmungen der APrV
und dem Hochschulrecht die Studierenden
sind. Deren Überlastung geht zwangsläufig
auch zu Lasten der Ausbildungsqualität
und erschwert das Erreichen der gesteck-
ten Qualifikationsziele.
Ob es zu einer Chronifizierung oder zu ei-
ner Heilung kommt, hängt zwar immer
noch vomWortlaut des zu verabschieden-
den Gesetzestextes ab, die Zeichen stehen
momentan aber auf Chronifizierung.

Kommentar von Prof. Dr. Jutta Räbiger
und Prof. Dr. Andrea Warnke, Vor-
standsmitglieder des Hochschulverbun-
des Gesundheitsfachberufe (HVG) e. V.

Die berufsqualifizierenden Modell-
studiengänge sind erfolgreich, aber
das politische Fazit ist enttäuschend
Das Bundesministerium für Gesundheit
(BMG) legte im August diesen Jahres seinen
lang erwarteten „Bericht über die Ergebnis-
se der Modellvorhaben zur Einführung ei-
ner Modellklausel in die Berufsgesetze der
Hebammen, Logopäden, Physiotherapeu-
ten und Ergotherapeuten“ (BT-Drucksache
18/9400; [1]) vor. Er beinhaltet die Berichte
von 13 Hochschulen in 8 Bundesländern,
die seit 2009 von der Modellklausel Ge-
brauch machten und 25 Studiengänge in
den oben genannten Fachrichtungen er-
probten und evaluierten.
Die gute Nachricht: Das BMG folgt den Län-
derberichten in ihrer positiven Bewertung
der Studiengänge. Die schlechte Nachricht:
Die Bundesregierung hat sich auf Empfeh-
lung des BMG für eine Verlängerung der
Modellklauseln um 10 Jahre ausgesprochen
und nicht–wie aufgrund der positiven Eva-
luationsergebnisse eigentlich zu erwarten
war – für eine gesetzliche Verankerung des
Hochschulstudiums als einem regulären
Ausbildungsweg für diese Berufe. Warum
sich das BMG und das Bundeskabinett le-
diglich für eine Verlängerung der Modell-
phase aussprachen, ist unklar; eine über-
zeugende Erklärung gibt es nicht.

Für die Hochschulen bedeutet die Verlän-
gerung der Erprobungsphase eine Verlän-
gerung von Investitionsrisiken, und die
Studierenden trifft das Risiko, ein Studi-
um zu wählen, das es in späteren Jahren
eventuell gar nicht mehr gibt. Der Hoch-
schulverbund für Gesundheitsfachberufe
(HVG) brachte gemeinsam mit namhaften
Berufsverbänden in einer Stellungnahme
sein Unverständnis und seine Enttäu-
schung über die politischen Voten zum
Ausdruck [3]. Auch die Gesundheitsminis-
terin von NRW, Barbara Steffens, monierte
in ihrer „Protestnote“: „Diese Unsicher-
heit ist für die Hochschulen und auch für
die Studierenden nicht länger tragbar.
Alle Grundlagen für die Überführung der
Modelle in den Regelbetrieb liegen seit
über einem Jahr vor“ [4].
Aber blicken wir nach vorn: Wie könnte
bzw. sollte es weitergehen? Bisher gibt es
ja noch kein Gesetz, nur einen Gesetzes-
entwurf der Bundesregierung. Zu diesem
Gesetzesentwurf, der nur noch eine 5-
statt 10-jährige Verlängerung der Modell-
klausel beinhaltet [2], gab es am 17. Okto-
ber 2016 eine Anhörung im Gesund-
heitsausschuss, zu der unter anderem die
Berufsverbände der Heilmittelerbringer
sowie der Hochschulverbund Gesund-
heitsfachberufe eingeladenwaren. Zu hof-
fen ist, dass die Stimmen dieser Verbände
bei den Bundestagsabgeordneten Gehör
finden und aus der Verlängerung eine
Verstetigung der Modellstudiengänge
wird. Wenn sich das nicht durchsetzen
ließe, wäre eine Verkürzung der Verlänge-
rungszeit auf 2–3 anstatt 5 Jahre ein Ge-
winn.
Diese Zeit könnte genutzt werden, um die
Berufsgesetze an die Vorgaben für Studi-
engänge (Stichwort Hochschulgesetze, Bo-
logna-Reform) anzupassen. Hierzu leistete
unter anderem der HVG Vorarbeiten. An-
schließend müsste ein Gesetzesentwurf
zur Einführung des Hochschulstudiums
als reguläres Studienangebot eingebracht
werden. Eine solche Gesetzesinitiative
könnte aus den Reihen der Bundestagsab-
geordneten oder von den für die Hoch-
schulbildung zuständigen Bundesländern
kommen, z. B. Nordrhein-Westfalen oder
Baden-Württemberg, die sich schon bis-
her um die ideelle und finanzielle Förde-
rung der berufsqualifizierenden Studien-
gänge verdient gemacht haben.
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